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Me i n u n g e n  zu  G i g aLi n e r n

Zukunft für den Straßengüterverkehr
oder
Alptraum für unsere Straßen und Brücken?

St a n d p u n k t  d e r  BS VI



Verkehrsentwicklung im Güterverkehr
Im aktuellen Masterplan „Güterverkehr und Logistik“ des Bundesverkehrsministeriums wird 
eine Zunahme der Güterverkehrsleistung im Straßengüterfernverkehr von 2004 bis 2025 von 
+ 84 % angegeben. Auf vielen Fernstraßen ist sogar mit einer Verdoppelung des Güter-
verkehrs zu rechnen.

Teile des Transportgewerbes sehen die Möglichkeit, die stetig wachsende Güterverkehrsmen-
ge auf den Straßen durch längere und schwerere Transportfahrzeuge zukünftig effizienter be-
fördern zu können. Die Transportpreise im Straßengüterverkehr könnten nach deren Meinung 
durch den Einsatz „modularer Nutzfahrzeuge“ – sogenannter GigaLiner – um rund 25 % 
pro Tonnenkilometer günstiger werden.

Was sind GigaLiner ?
GigaLiner sind Lastzugkombinationen mit bis zu acht Achsen. Hierbei werden drei Modelle 
diskutiert:

Fahrzeuge mit einem deutlich höheren Gesamtgewicht von maximal 60 Tonnen. 
Bisher sind beim LKW 40 Tonnen zulässig.
Fahrzeuge mit einer Länge von bis zu 25,25 m. Bisher sind bei Sattelzügen maximal 
16,50 m und bei LKW mit Anhänger maximal 18,75 m zulässig.
Fahrzeuge mit einem Gewicht von bis zu 60 Tonnen und einer Länge von bis zu 
25,25 m.

Wo fahren bereits GigaLiner ?
GigaLiner werden in Schweden und in Finnland seit 1997 eingesetzt. In den Niederlanden 
laufen seit mehreren Jahren Versuche. Auch Norwegen und Dänemark zeigen großes Interes-
se an der Einführung derartiger Nutzfahrzeugkonzepte. 

Ab Mitte 2005 wurden Ausnahmegenehmigungen in verschiedenen Bundesländern befristet 
erteilt. Aktuell hat Thüringen im Februar 2008 die Genehmigung für 1 Jahr erteilt.

Das Bundesverkehrsministerium hat die Bundesanstalt für Straßenwesen beauftragt, in einer 
Untersuchung die Auswirkungen der neuen Fahrzeugkonzepte (GigaLiner) auf die Infra-
struktur der Bundesfernstraßen darzustellen. Hierbei zeigen sich zusammengefasst folgende 
Ergebnisse:

Straßenoberbau
Insgesamt wird durch den Einsatz der GigaLiner der Straßenoberbau nicht höher bean-
sprucht, da das höhere Fahrzeuggewicht der GigaLiner über eine erhöhte relative Achsanzahl 
(8 Achsen inklusive der beiden Antriebsachsen) in den Straßenkörper eingetragen wird.

Durch die Prognose, dass die Transportleistungen auf den Straßen durch neue Fahrzeugkon-
zepte überdurchschnittlich steigen, werden die Straßenbefestigungen in Zukunft – absolut 
gesehen – jedoch früher geschädigt. 

Brücken und Tunnel
Nach Zulassung  der GigaLiner wird sich in relativ kurzer Zeit die Zusammensetzung der 
LKW-Flotte in Deutschland grundsätzlich verändern. Damit werden auch veränderte Ver-
kehrslastmodelle für Brücken erforderlich. 

Der Verkehr mit 60 t-GigaLiner führt sowohl bei fließendem als auch bei Verkehr mit höherem 
Stauanteil generell zu größeren Extremwerten bei den Verkehrslastmomenten. Die Tragreser-
ven des Bestandes werden deutlich reduziert! So muss davon ausgegangen werden, dass bei 
mehrfeldrigen Brücken der Brückenklasse 60 und 60/30 bereits ab einer Stützweite von 30 m 
Beanspruchungen auftreten, die über den heutigen Bemessungswerten liegen.

In den Tunnelbauwerken wird es durch das größere Ladevolumen und die damit ein-
hergehende höhere Brandlast zu erhöhten Anforderungen an die Sicherheitsausstattung 
kommen.

Zur Quantifizierung dieser grundsätzlichen Aussagen, insbesondere hinsichtlich ihrer mone-
tären Auswirkungen, sind jedoch weitere umfangreiche Untersuchungen erforderlich.

Befahrbarkeit der Verkehrsanlagen
Bestimmte Verkehrsanlagen wie Kreisverkehrsplätze und Knotenpunkte, können 
von GigaLinern aufgrund ihrer ungünstigen Kurvenlaufeigenschaften nicht mehr 
ordnungsgemäß befahren werden. 

Die längeren Räumzeiten, die für das Abbiegen, Einbiegen und Kreuzen an außerorts lie-
genden Knotenpunkten und beim Passieren von Bahnübergängen benötigt werden, wir-
ken sich negativ auf die Verkehrssicherheit und die Leistungsfähigkeit aus. Innerörtliche 
Knotenpunkte können selbst unter Inanspruchnahme sämtlicher Bewegungsspiel- und 
Sicherheitsräume nicht befahren werden.

Beim Überholen von GigaLinern ist ein Zeitmehrbedarf von rd. 0,8 sec. anzusetzen. Dies 
entspricht einer zusätzlich benötigten Sichtweite von mindestens 50 m gegenüber dem 
Überholvorgang eines gängigen Sattelzuges.

An den Autobahnen ist vor allem im Bereich von Rastplätzen mit massiven Problemen 
beim Parken zu rechnen. Die meisten derzeitigen LKW-Stellplätze sind für die GigaLiner 
zu kurz bemessen. Allerdings könnten durch den verstärkten punktuellen Ausbau der 
Rastanlagen nach dem Modell „Telematik-Kolonnenparken-Montabaur“ auch Stellplätze 
für Gigaliner geschaffen werden.

Schutzeinrichtungen
Bestehende Schutzeinrichtungen an Straßen werden einen Anprall mit längeren und / oder 
schweren Fahrzeugen nicht standhalten. Rückhaltesysteme für 60 t- GigaLiner sind der-
zeit nicht verfügbar. Auf Grund der erheblichen kinetischen Energie der GigaLiner könnte 
dies bei einem Auffahrunfall enorme Folgen haben. Eine flächendeckende Ausstattung des 
Netzes mit den erforderlichen Rückhalteeinrichtungen ist wirtschaftlich nicht vertretbar.

Auswirkungen auf andere Verkehrsträger
Auf Grund der geringeren Kosten im Straßengüterverkehr  ist davon auszugehen, dass es im 
kombinierten Verkehr Schiene/Straße und punktuell auch beim Verkehrsträger Schiene zu 
Verlagerungen hin zum Straßengüterverkehr kommen wird. 

Die Transportleistungen im Straßengüterverkehr werden dadurch insgesamt überdurch-
schnittlich steigen.
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GigaLiner 25,25 m

heute zugelassene LKW 18,75 m


